
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Arbeitsbereich: 
Privatschule 
Düsternbrook 
Arbeitsplatz: 
Tätigkeit: 

Betriebsanweisung 
gemäß GefStoffV 

 

 
Datum 
03.04.2024 

  Gefahrstoffbezeichnung   

HM Klarspüler 

 Gefahren für Mensch und Umwelt   
 
 Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 
 Gefahrenbezeichnungen: Xi - Reizend 
 R-Sätze: 
 Gefahr ernster Augenschäden. 
 
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 

              Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln               
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

Nicht mit anderen Produkten mischen. 

Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit 

Vorsicht durchführen. 
 

 
 

  Verhalten im Gefahrfall   
Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten. 

Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen. 

Wenn möglich mit viel Wasser verdünnen. 

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten 

oder Betriebsleitung informieren.  

                         

 

                                         Erste Hilfe                                           
                        
                        Nach Einatmen 
                        Für Frischluft sorgen. 

 
Nach Hautkontakt 
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
 
Nach Augenkontakt 
Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
 
Nach Verschlucken 
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 

                           Sachgerechte Entsorgung                            
Ver schüttete Flüssigkeit mit Univer salb ind er aufsaugen und eb enso wie Ab fälle 

in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine 

Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen. 


